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Gemeindevertretung Menzendorf 
(Entscheidung) Ö

Sachverhalt
Die Bürgermeisterin hat Ende 2021 einen Wappenbrief der Gemeinde Menzendorf 
vom 19.03. 1990 erhalten. Der Wappenbrief hatte sich im Nachlass des 
ehemaligen Bürgermeisters Herrn Kruse befunden.
Das Amt Schönberger Land hat die Kommunalaufsicht gebeten, eine 
Stellungnahme zur Verwendung des Wappens abzugeben. In Abstimmung mit 
dem Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern wurde dazu mitgeteilt, dass eine Registrierung des 
Wappens beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege ausreicht. Hierzu sind 
noch weitere Unterlagen vorzulegen. 
Ein Teil der Unterlagen ist durch einen Heraldiker / Grafiker zu erstellen z.B. die 
reproduzierbare Abbildung des Wappens und ein Dienstsiegelabdruck. Das Amt 
hat inzwischen einen Heraldiker kontaktieren können. Der Heraldiker geht von 
weiteren Anpassungen des Wappenbildes aus. Das Angebot umfasst daher alle 
Leistungen, um ein heraldisch exaktes Wappenmotiv beim Landesamt vorlegen 
zu können.
Das Angebot ist beigefügt. Es gliedert sich in zwei Teile. Position 1 - Entwurfs- 
und Entwicklungsarbeiten - fällt nur an, wenn weitere Entwürfe erarbeitet werden 
sollen. Bei Nutzung der Abbildung aus dem alten Wappenbrief entfällt der Betrag. 
Position 2 umfasst alle Leistungen zur Erstellung und Registrierung eines 
genehmigungsfähigen Wappenmotivs sowie eines  Siegelabdrucks. 

 
Beschlussvorschlag
Die Gemeinde Menzendorf beschließt das Führen eines eigenen Wappens. 
a) Das Wappen soll neu erstellt werden.
oder
b) Das Wappen ist auf Basis des Wappenbriefes vom 19.03. 1990 anzufertigen.
Die Gemeindevertretung stimmt der Beauftragung von Dienstleistungen gem. 
dem beigefügten Angebot zu. 
Finanzielle Auswirkungen
 

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM 
LFD. HH-JAHR

AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL.

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL.

max. 3.500,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €



FINANZIERUNG DURCH         VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € Im Ergebnishaushalt Ja / Nein
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Ja / Nein
Förderung 00,00 €   
Erträge 00,00 € Produktsachkonto 00000-00
Beiträge 00,00 €   

 

 

Anlage/n
1 Wappenbrief vom 19.03. 1990 (öffentlich)

2 Angebot Heraldiker / Grafiker (nichtöffentlich)
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